
Barthel für die Fraktion CDU/DA:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! ich bin für die 
Tagesordnung nicht verantwortlich, deshalb auch nicht dafür 
verantwortlich zu machen, daß Sie mich zum zweitenmal hier se
hen; jetzt wird es sicher schneller gehen.

Zum Gesetz über die Schiedsgerichtsbarkeit und die Einrich
tung von Schiedsstellen habe ich hier einhellige Meinungen ge
hört, daß eigentlich von keinem der Redner abgelehnt wurde, 
solche Schiedsstellen einzurichten. Das beweist mir auch, daß 
sich diese Schiedsstellen, wenn auch unter einem anderen Vor
zeichen, bewährt haben und daß wir sie wieder einführen sollten.

Allerdings kann ich die Bedenken, die hier vorgetragen wor
den sind, im weitesten Sinne teilen. Ich meine deshalb, daß unbe
dingt eine Überarbeitung dieser Vorlage des Ministers für Ar
beit und Soziales erfolgen muß, weil wir auch meinen, daß zur 
Erhöhung der Rechtssicherheit neben der Veränderung der Zu
ständigkeit im § 1 auch im § 4 eine eindeutige Regelung zur Ver
tretung vor diesen Schiedsgerichten getroffen werden sollte und 
im Gegensatz zur bisherigen Praxis vor den Konfliktkommissio
nen auch die Vertretung durch Rechtsanwälte zugelassen wer
den sollte.

Wir sind auch der Auffassung, daß zum § 12 Abs. 1 eine Ermitt
lung von Amts wegen durch das Schiedsgericht erfolgen sollte, 
weil wir meinen, daß sich die bisherige Antragsmaxime, über die

e Konfliktkommissionen nicht verfügte, im Arbeitsbereich un- 
"Ter Umständen hinderlich ausgewirkt hat, und wir erachten ge

rade für die Schlichtung eines Streites eine umfassende Beweis
erhebung für sehr zweckmäßig.

Ich möchte mir verkneifen, weitere Dinge, die hier bereits vor
getragen worden sind, zu wiederholen, und stelle deshalb auch 
den Antrag, diesen Gesetzentwurf an die entsprechenden Aus
schüsse zu verweisen.

Soweit es um die Verabschiedung des heute vorgelegten Ent
wurfs der Änderung des Arbeitsgesetzbuches geht, der auf einer 
Vorlage des Ministerrates beruht und die vorgesehenen Inten
tionen des Rechtsausschusses beinhaltet, möchten wir meinen, 
es ist ein wichtiges und begrüßenswertes Teilstück im großen 
und notwendigen Gesetzgebungswerk im Angleichungsprozeß 
der beiden deutschen Staaten. Durch die geplante Änderung und 
Ergänzung des Arbeitsgesetzbuches werden gravierende und 
nicht mehr zu rechtfertigende Unterschiede zum Recht der Bun
desrepublik aufgehoben oder aber zumindest abgeschwächt.

Die soziale Tendenz des Entwurfes ist nach unserer Auffas
sung ausgeprägt und im Interesse der Arbeitnehmer und ihrer 
Vertretung begrüßenswert. Ebenso meinen wir, daß es zur An- 

^^ieichung des Sprachgebrauchs zweckmäßig war, eine Anpas
sung zu finden.

Rechtspolitisch ist die Änderung erst sinnvoll, wenn das so ge
änderte Arbeitsgesetzbuch im Bereich der heutigen DDR für ei
ne Übergangszeit weitergelten kann und eventuell auch wert
volle Maxime sein und Anregungen sowie bestimmte Impulse 
für die zukünftige Schaffung eines gesamtdeutschen Arbeitsge
setzbuches geben könnte.

Ich möchte mir zu einzelnen Regelungen Bemerkungen erspa
ren. Ich will jedoch sagen, daß die Grundtendenz dieses Gesetzes 
eigentlich davon ausgeht, hinreichende, einklagbare Ansprüche 
zu schaffen, daß allgemeine Deklarationen, die niemals einklag
bar waren bzw. nicht zur Rechtssicherheit beigetragen haben, aus 
dem Gesetz gestrichen wurden und die Fraktion CDU/DA deshalb 
die vom Rechtsausschuß vorgelegte Fassung trägt.

Abschließend möchte ich noch einen offiziellen Antrag der 
CDU zur Änderung des Gesetzes einbringen, und zwar betrifft 
dies die Änderung des § 168, Absatz 2 der vorgelegten Ände
rungsfassung. Es wird beantragt, folgende Regelung in das Ge
setz aufzunehmen:

„Gesetzliche Feiertage sind der 1. Januar, Karfreitag, Oster
sonntag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstsonn

tag, Pfingstmontag, Bußtag sowie der 25. und 26. Dezember 
und in weiteren Rechtsvorschriften benannte und regional 
durch die zuständigen Organe festgelegte Feiertage.“

Die Begründung für diesen Antrag ergibt sich aus der Überle
gung, daß die wiedergewonnenen Freiheiten und der dabei ge
leistete Beitrag der Kirchen ja dazu geführt haben, daß wir eine 
Reihe von kirchlichen Feiertagen wieder eingeführt haben. So
weit eine Spezialregelung für die territorialen Bereiche getrof
fen ist, wird das selbstverständlich die bisher auch schon einge
führten kirchlichen Feiertage Fronleichnam, Allerheiligen und 
den Reformationstag betreffen. Wir mußten in dieser Formulie
rung mit einem Verweis auf zuständige Organe hinweisen bzw. 
dies einbringen, weil erst eine eindeutige Regelung mehr über 
die regionale Einführung kirchlicher Feiertage zu entscheiden 
hat, die mit der Bildung von Länderregierungen festgelegt wer
den kann.

Ich bitte Sie deshalb, auch diesem Änderungsantrag zuzustim
men und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin FrauDr. Niederkirchner:

Vielen Dank. Die Aussprache ist damit beendet. Wir kommen 
zur Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 4.

Das Präsidium schlägt vor, den Gesetzentwurf des Ministerra
tes über die Errichtung und das Verfahren der Schiedsstellen für 
Arbeitsrecht, in der Drucksache Nr. 87 verzeichnet, an folgende 
Ausschüsse zu überweisen: den Rechtsausschuß (federführend) 
sowie den Ausschuß für Arbeit und Soziales. Wenn Sie damit ein
verstanden sind, dann bitte ich Sie um das Handzeichen. - Dan
ke. Gegenstimmen. - Danke. Stimmenthaltungen. - Danke. 
Dann verfahren wir so.

Zum Tagesordnungspunkt 5, zum Gesetzentwurf, eingebracht 
durch den Ministerrat: Gesetz zur Änderung und Ergänzung des 
Arbeitsgesetzbuches, sowie zu den in der Drucksache Nr. 66a 
beigefügten Anlagen liegen dem Präsidium Änderungsanträge 
durch die Fraktion der CDU/DA sowie die Fraktion der PDS vor. 
Ich bitte Sie, die Drucksache und die Anlagen zur Hand zu neh
men.

Die erste Anlage zur Drucksache 66a betrifft den § 58 Absatz 1. 
Er soll um den Punkt d ergänzt werden - selbstverständlich nach 
dem Punkt c - und zwar mit folgendem Wortlaut:

„Arbeitnehmer während der Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
wegen Krankheit, Arbeitsunfall, Berufskrankheit, während 
Quarantäne sowie während des Erholungsurlaubs“.

Wer mit der Einfügung dieses Absatzes einverstanden ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Dankeschön. Gegenstimmen. - 
Stimmenthaltungen. - Dieser Antrag ist damit mehrheitlich an
genommen.

(Beifall)

Es liegt ein weiterer Antrag zur Änderung des § 168 (2) des 
AGB vor:

„Gesetzliche Feiertage sind der 1. Januar, Karfreitag, Oster
sonntag, Ostermontag, 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingstsonn
tag, Pfingstmontag, Bußtag sowie 25. und 26. Dezember und 
weitere, in Rechtsvorschriften benannte und regional durch 
die zuständigen Organe festgelegte Feiertage.“

Wer mit dieser Veränderung dieses Abs. 2 einverstanden ist, 
den bitte ich ebenfalls um das Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? - Stimmenthaltungen? - Dann ist dieser Antrag eben
falls mehrheitlich angenommen.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA und DSU)

Wir kommen zum dritten Antrag: Zum § 219 des AGB soll eine 
Veränderung herbeigeführt werden. Der § 219 soll lauten:
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